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Steckbrief  

„Mineralische Fremdstoffe aus 

Kompostwerken“ 

Dieser Steckbrief gilt nur im Zusammenhang mit dem Grundsatzpapier „Allgemeine 
Grundsätze für die Ablagerung von Abfällen auf Deponien, insbesondere 
„Grenzwertiger Abfälle“ (Stand: 09.09.2024)“. 

ABFALLSCHLÜSSEL 

19 12 09  (Mineralien (z.B. Sand, Steine)) 

ZUSAMMENSETZUNG 

Es handelt sich um einen Abfallstrom aus einer biologischen und mechanischen Behandlung von 

Bioabfällen in Form von mineralischen Fremdstoffen wie Steine und Glas (siehe § 4 Abs. 4 Bioab-

fallverordnung [1]), die am Ende des Rottevorganges bei der Kompostaufbereitung abgetrennt wer-

den und mit Kompostanhaftungen verunreinigt sind. 

Untersuchungen zeigen zum Teil erhebliche Überschreitungen des DOC-Zuordnungswertes nach 

Tabelle 2, Anhang 3 DepV. 

PROBLEMBESCHREIBUNG 

Die Fremdstoffe fallen beim Austrag des Komposts in der Hartstoffabscheidung an. Die Steine und 

das Glas sind beim Austrag mit Kompoststaub behaftet. Der Glühverlust liegt bei ca. 5 - 12 Masse-% 

TM. Wegen des erheblichen mineralischen Anteils ist eine thermische Behandlung nicht sinnvoll. 

ENTSORGUNGSWEGE 

 Verwertung, z.B. nach [2]

 Ablagerung auf Deponien

Vor einer Ablagerung auf einer Deponie ist durch eine geeignete Behandlung, z.B. mit Rüttelsieben 

oder Spannwellensieben, der Anteil an anhaftendem Kompost so weit wie möglich zu reduzieren. 

ENTSORGUNGSANLAGEN 

 Deponien (Einhaltung der Zuordnungskriterien)

http://www4.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/9509/GrundsatzAbfallablagerungen2011V1ngl2016_Vers_2017-01-01.pdf?command=downloadContent&filename=GrundsatzAbfallablagerungen2011V1ngl2016_Vers_2017-01-01.pdf
http://www4.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/9509/GrundsatzAbfallablagerungen2011V1ngl2016_Vers_2017-01-01.pdf?command=downloadContent&filename=GrundsatzAbfallablagerungen2011V1ngl2016_Vers_2017-01-01.pdf
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EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE DER AG „GRENZWERTIGE ABFÄLLE“ 

 

 Im Sinne des § 6 KrWG ist die Aufbereitung und Verwertung anzustreben. 

 Ablagerung auf Deponien der Klasse DK II für mechanisch-biologisch vorbehandelte Abfälle. 

 Sofern davon abgewichen werden soll, gelten insbesondere für den Parameter DOC die Vorgaben 

der DepV. Somit ist eine Untersuchung im Rahmen der grundlegenden Charakterisierung erfor-

derlich. 
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